
 
 
 
 
 
Gemeinde Dußlingen 
Landkreis Tübingen 
 
 

Vergaberichtlinien 
zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen 

 
1. Antragsberechtigt sind alle Jugendverbände der örtlichen Vereine bzw. Institutionen. 

Insbesondere sind dies 

 CVJM 

 Jugendrotkreuz 

 Katholische Jugend 

 Musikverein 

 Schützenverein 

 Sportfreunde 

 Reitverein Pulvermühle 

 Trachtenverein 
  

Darüber hinaus können weitere Jugendverbände in der Gemeinde eine Zuwendung erhalten, 
wenn entsprechende Jugenderholungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Entscheidung 
darüber trifft der Bürgermeister.  
 

2. Im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel werden für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren Jugenderholungsmaßnahmen von 
mindestens 3 Tage bis höchstens 3 Wochen bezuschusst. 

 
3. Für je 6 Teilnehmer wird ein Jugendleiter berücksichtigt. Die Jugendleiter sollten mindestens 16 

Jahre alt und entsprechend befähigt sein (z.B. durch Jugendleiterschulung, berufliche 
Qualifikationen, Fortbildung). 
 

4. Die Höhe der Zuwendung beträgt pro Tag und Jugendleiter 6,00 EUR. 
 

5. Ein Antrag kann erst nach Durchführung einer Freizeit gestellt werden.  
 

6. Die Antragsfrist läuft zum 30. September des jeweiligen Jahres ab. Zuwendungen für 
Maßnahmen, die nach dem 30. September enden oder in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 31. 
Dezember durchgeführt werden, können für das darauffolgende Jahr beantragt werden. 
 

7. Reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, werden die Zuwendungen an die 
einzelnen Verbände prozentual gekürzt.  

 

 
Stellungnahme der Gemeinde: 
 
Nach umstehendem Antrag werden bewilligt: 
 
………………….. Tage à 6,00 EUR x ……….…………..Jugendleiter = …………………………… EUR 

======================= 
 

 
Sachlich und rechnerisch richtig: 
 
 
 
Dußlingen, ……………………………..   Unterschrift: ……………………………………... 

 
 



 
 

______________________________________    Dußlingen, _____________ 
Antragsteller 
 
 
 
Gemeinde Dußlingen 
Rathausplatz 1 
72144 Dußlingen 

 
 
 

Antrag 
gemäß § 6 Jugenderholungsmaßnahme der Vereinsförderrichtlinien der 

Gemeinde Dußlingen 
 
 

Die Jugendgruppe hat in der Zeit vom …….…………... bis …………………… = Tage 
(einschließlich An- und Abreisetag) 

 
eine Erholungsfreizeit in …………………………………………………………………....... 
 
 
mit insgesamt …………. Jugendlichen (…………….. Jungen, ……………..  Mädchen) 
 
 
im Alter von ……….. bis ……….. Jahren durchgeführt. 
 
Die Betreuung erfolgte durch die Jugendleiter/innen. 

 

Nr. Name Vorname Alter Anschrift 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 
Erbetene Zuwendung: 6,00 EUR pro Tag und Jugendleiter       EUR ………………. 

 
Wir versichern die Richtigkeit vorstehender Angaben: 
Der Gemeinde wird das Recht zur Nachprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel eingeräumt. 

 
 
…………………………………………. 
Unterschrift 
 


